
Mit Neid kann Alexander Dibelius
bestens umgehen, den hat er sich
als mächtiger Deutschland-Chef

der US-Investmentbank Goldman Sachs
redlich verdient. Es gibt kaum einen gro-
ßen Deal in Deutschland, bei dem Dibe-
lius nicht mitmischte, sei es die Fusion
der Autokonzerne Daimler und Chrysler
oder die Übernahme von Mannesmann
durch den Mobilfunkkonzern Vodafone.
Zuletzt düpierte Dibelius die Konkurrenz,
als er die Kapitalerhöhung von Conti mit
umstrittenen Methoden an sich zog. 
Dass ihm Schadenfreude entgegen-

schlägt, dürfte für den erfolgsverwöhnten
Investmentbanker dagegen eine neue Er-
fahrung sein: Derzeit macht eine Episode
in Frankfurt die Runde, bei der sich Di-
belius selbst ausgetrickst hat – „ein klas-
sisches Eigentor“, wie hochrangige Invest-
mentmanager auf Dinnerpartys feixen. 
Denn „aus Gründen der Profitmaxi-

mierung“, so der Branchenklatsch, hat
sich der clevere Finanzjongleur bei einem
führenden Strafrechtler ein Gutachten be-
stellt, um damit das Land Berlin unter
Druck zu setzen. Dessen Finanzsenator
aber ließ sich von den Drohungen der Ju-
risten nicht beeindrucken. Und so blieb
Dibelius nur die Wahl, auf ein Geschäft
zu verzichten – oder sich gegen den von
seinen eigenen Juristen konstruierten Ver-
dacht der Bestechung zu wehren. 
Doch der Reihe nach: Im Jahre 2004

hatten Goldman Sachs und der Finanz -
investor Cerberus für 2,1 Milliarden Euro
66000 in der landeseigenen Berliner Im-
mobiliengesellschaft GSW gebündelte
Wohnungen erworben. Einziger Haken:
Die Stadt hatte sich ausbedungen, dass
die Gesellschaft als Ganzes vor 2014 nur
mit Zustimmung des Landes an die Börse
gebracht werden darf. Danach hätten die
Investoren mit ihrem Eigentum machen
können, was sie wollen. 
Dibelius aber wollte so lange nicht war-

ten. Schon im November setzte er sich
deshalb mit dem Land in Verbindung.
Der Berliner Finanzsenator Ulrich Nuß-
baum aber forderte im Dezember als Ge-
genleistung für die nötige Zustimmung
30 Millionen Euro. 
Doch der Goldman-Chef mochte nicht

zahlen. Schon in den ersten Gesprächen

bot er an, die bis 2014 gewährten Mieter-
rechte über diesen Zeitpunkt hinaus zu
verlängern – im Gegenzug für den Ver-
zicht auf die Zahlung.
Weil sich das Land darauf partout nicht

einließ, ersann Dibelus einen trickreichen
Plan. Er beauftragte die Stuttgarter Kanz-
lei Eisenmann Wahle Birk mit einem
 Gutachten, das der skandalgeplagten Ber-
liner Politik jedwede Forderung vergäl-
len sollte. 
Durch die Zahlung eines „nicht uner-

heblichen Geldbetrages“, so die schlauen
Juristen, „würde eine Strafbarkeit we-
gen Bestechung eintreten“. Die Anwäl-
te jedenfalls empfahlen dringend, von
„dem Anbieten, Versprechen und der
Zahlung eines nicht unerheblichen Geld-
betrages an das Land Berlin Abstand zu
nehmen“. 
Mit dem 36-seitigen Schriftstück seiner

Juristen bewaffnet, legte Dibelius dem Fi-
nanzsenator nahe, auf die Geldforderung
zu verzichten, um sich nicht dem Ver-
dacht auszusetzen, käuflich zu sein. 
Nußbaum ließ den Banker abblitzen.

Zu absurd erschien ihm und den Juristen
des Senats der Hauptstadt der konstru-
ierte Strafvorwurf. Manche sprachen so-
gar von einem unverschämten Erpres-
sungsversuch. 
Nun aber hatte Dibelius ein Problem.

Sollte er das Geschäft dennoch wollen,
müsste er bezahlen – und würde sich dem
Verdacht der Bestechung aussetzen, wie
es ihm seine eigenen Juristen ja beschei-

nigt hatten. Was am Vorsatz dieser Tat
keinerlei Zweifel mehr ließe. 
Weder in Deutschland noch in den

USA, dem Heimatland der Bank, ist das
ein Kavaliersdelikt. Doch sausenlassen
wollte Dibelius das lukrative Geschäft
auch nicht. Er gab deshalb ein neues Gut-
achten in Auftrag, diesmal bei einem Pro-
fessor – Ober sticht schließlich Unter –,
das ihm Ende Februar prompt die Zuläs-
sigkeit und juristische Unbedenklichkeit
der Zahlung bescheinigte. Als „rechtmä-
ßig und strafrechtlich unbedenklich“ klas-
sifizierte der Gutachter das Vorgehen. 
Um ganz sicherzugehen, suchte Dibe-

lius schließlich Beistand bei einem, der
über jeden Zweifel erhaben ist: Hans
 Jürgen Fätkinhäuer, Leitender Oberstaats-
anwalt der Zentralstelle Korruptionsbe-
kämpfung bei der Berliner Generalstaats-
anwaltschaft. Und der bescheinigte, dass
ihn die Ausführungen des zweiten Gutach-
tens „vollinhaltlich juristisch überzeugt“
hätten. Die „strafrechtliche Unbedenklich-
keit“ sei „schlüssig hergeleitet“. An diesem
Montag stimmt nun das Berliner Abgeord-
netenhaus über den Börsengang ab. 
Die Mehrheit dafür dürfte stehen. Die

Parlamentarier wissen, dass sie den Ver-
kauf der Wohnungsbaugesellschaft ohne-
hin nicht rückgängig machen können. 
Und 30 Millionen Euro, zumal von ei-

ner reichen Investmentbank und einem
reichen Finanzinvestor, kann die finanz-
schwache Hauptstadt gut gebrauchen. 
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Beim Börsengang der Berliner 
Immobilienfirma GSW wollte die

Investmentbank Goldman 
Sachs besonders schlau sein – und 
trickste sich dabei selbst aus.

GSW-Zentrale in Berlin, Investmentbanker Dibelius: „Strafbarkeit wegen Bestechung“?
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